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Vorwort

In	der	Phase	der	Neuordnung	von	Bildung,	Erziehung	und	Therapiebehinderter	Menschen	haben	wir	versucht,	die	bildungspolitischeEntwicklung	und	die	Theoriekonstruktion	der	Behindertenpädagogikvom	Ende	des	Zweiten	Weltkriegs	bis	in	die	Gegenwart	hineinnachzuzeichnen.	Die	historische	Bestandsaufnahme	und	ihreInterpretation	sind	von	der	Überzeugung	getragen,	dass	sowohl	dieLeistungen	der	Vergangenheit	als	auch	ihre	zeitgeschichtlicheBedingtheit	als	Voraussetzungen	anzusehen	sind,	auf	denen	neueKonstitutionen	der	Gegenwart	aufruhen.Das	Buch	ist	Ergebnis	eines	Dialogs	zweier	schreibenderTemperamente,	wobei	das	Erkennen	individueller	Handschriften	undausgehandelter	Kompromisslinien	durchaus	gewünscht	ist	undvielleicht	zur	Farbigkeit	der	Abhandlung	beiträgt.Wir	wünschen	uns,	dass	die	Publikation	zu	Re�lexion	und	Diskussionanregt,	zum	Nachdenken	und	durchaus	auch	zum	produktivenWiderspruch.	Die	Erfolgsgeschichte	der	Behindertenpädagogik	derletzten	fünf	Jahrzehnte,	so	vermuten	wir,	geht	in	ihrer	gegenwärtigenGestalt	dem	Ende	entgegen.	Sie	angesichts	veränderter	Aufgaben	undHerausforderungen	neu	zu	entwerfen	und	zu	gestalten,	wird	diekünftige	Arbeit	sein.	Hierbei,	so	hoffen	wir,	kann	das	präsentierte	Bucheine	Hilfe	sein.Unser	Dank	gilt	den	beiden	Mitautoren	Waldtraut	Rath(Sehgeschädigtenpädagogik)	und	Karl	Heinz	Wisotzki(Hörgeschädigtenpädagogik),	die	bereitwillig	ihren	Sachverstand	fürdie	Abfassung	fachspezi�ischer	Artikel	einbrachten	und	durch	ihreMitarbeit	sicher	stellten,	dass	die	Behindertenpädagogik	in	ihrergesamten	Spannbreite	zur	Darstellung	kommen	konnte.	Mit	Geduld,Sorgfalt	und	Zuverlässigkeit	hat	Gisela	Frohberg	die	technischeHerstellung	des	Manuskripts	vorgenommen;	auch	ihr	sei	an	dieserStelle	herzlich	gedankt.	Ein	besonderer	Dank	gilt	Herrn	Dr.	Klaus-PeterBurkarth	vom	Verlag	Kohlhammer,	der	mit	dem	geschulten	Blick	desHistorikers	schnell	von	der	Bedeutung	der	Publikation	zu	überzeugenwar	und	die	Entstehung	professionell	begleitet	hat.
Hamburg	und	Berlin	im	Herbst	2008 Sieglind	Luise	Ellger-Rüttgardt



Ulrich	Bleidick



Einleitung

Immer	wenn	bestehende	Formen,	Institutionen	und	Organisationenfraglich	geworden	sind,	Traditionen	sich	als	brüchig	herausstellen,erhebt	sich	die	Frage	nach	dem	Warum	der	Veränderung,	nach	derMotivation,	der	Begründung	von	Reform	und	Neuerung.	Hat	sich	dasBestehende	nicht	bewährt?	Unter	welchen	Bedingungen	ist	es	zustandegekommen?Nicht	erst	die	jüngste	PISA-Diskussion	um	die	Leistungsfähigkeit	desdeutschen	Bildungswesens	hat	die	Kritik	an	den	Selektionstendenzender	Allgemeinen	Schule	au�leben	lassen.	Die	Forderung	nachschulischer	Integration	und	gesellschaftlicher	Inklusion	behinderterMenschen	führte	dazu,	den	Verantwortungsbereich	der	AllgemeinenPädagogik	auf	die	schweren	Fälle	und	Unfälle	der	Erziehung	zuerweitern.	Identitätskrisen	des	Sonderschulwesens	und	derBehindertenpädagogik	waren	die	Folge.Es	ist	somit	nicht	allein	historisches	Interesse,	das	nach	denvergangenen	bildungspolitischen	Konstellationen	fragen	lässt,	unterdenen	unser	Erziehungs-	und	Bildungswesen	seine	heutige	Gesetzes-und	Organisationsform	erhalten	hat.	Die	Suche	nach	neuenKonstitutionen	und	alternativen	Formen	der	pädagogischen	FörderungBehinderter	ruht	auf	der	Kritik	des	vorher	Bestehenden	auf.	Sie	istredlicher	Weise	auf	re�lektiertes	Wissen	um	die	seinerzeitigenBegründungen	angewiesen.	Ihre	Widerlegung	bildet	das	Ferment	derInnovation.	Damit	soll	nicht	gesagt	sein,	dass	Geschichtsschreibung	undGegenwartsdeutung	eine	historische	„Abrechnung“	mit	demAlthergebrachten,	ein	Rechten	mit	der	Vergangenheit	beinhalten.	DasSelbstverständnis	der	neueren	Historiogra�ie	verlangt	eineHineinversetzung	in	die	Entstehungsbedingungen	damaliger	Zeiten.	Einsolches	historisch-kritisches	Geschichtsverständnis	setzt	einemöglichst	getreue	Kenntnis	der	Ursprungquellen	voraus.	Es	ist	deshalbunabdingbar	für	ein	tref�liches	Urteil,	die	originalen	Schriften	selbst	zurSprache	zu	bringen.Die	pädagogische	Förderung	behinderter	Kinder	und	Jugendlicherund	das	deutsche	Sonderschulwesen	sind	aus	der	Heilpädagogik	desspäten	18.	und	des	19.	Jahrhunderts	hervorgegangen.	Sie	erfuhr,	trotz



massiver	wirtschaftlicher	Einschränkungen,	Förderung	undWeiterentwicklung	zur	Zeit	der	Weimarer	Republik.	Der	Niedergangvon	Heil-	und	Sonderpädagogik	erfolgte	im	Dritten	Reich.	Nach	demZweiten	Weltkrieg	ist	die	Sonderpädagogik	trotz	ihrer	Anknüpfung	andie	Leistungen	der	Vergangenheit	durch	bemerkenswerteRichtungswechsel	gekennzeichnet.	Mit	dem	Ende	desNationalsozialismus	war	das	Bestreben	zunächst	auf	einenWiederau�bau	des	eigenständigen	Sonderschulwesens	nach	demVorbild	der	Weimarer	Republik	gerichtet.	Ab	den	Siebzigerjahrenbeginnt	sich	jedoch	die	Forderung	nach	einer	stärkeren	Einbindung	derAllgemeinen	Pädagogik	durchzusetzen.	Bildung	und	Erziehungbehinderter	Menschen	gelten	nunmehr	als	Verp�lichtung	desAllgemeinen	Schulwesens	und	der	gesamten	Pädagogik.	Angesichts	desendgültigen	Endes	der	Nachkriegszeit	dürfte	eine	Zwischenbilanz	derMöglichkeiten	und	Grenzen	neuer	Zielsetzungen	naheliegend	sein.Es	fehlt	bis	heute	eine	quellengeschichtlich	zuverlässige	Abhandlungder	Sonderpädagogik	für	die	Zeit	von	1945	bis	in	die	jüngsteGegenwart.	Kursorische	Übersichten	referieren	zwar	dieBildungsgeschichte	mitsamt	ihren	zeitweise	tiefgreifendenWandlungen.	Sie	machen	jedoch	nur	sehr	begrenzte	Abschnitte	in	denbisherigen	Gesamtdarstellungen	zur	Geschichte	der	Heilpädagogik(Möckel	1988	und	2007)	sowie	der	Sonderpädagogik	(Solarová	1983;Ellger-Rüttgardt	2008)	aus.	Es	kommt	hinzu,	dass	etliche	Dokumenteteilweise	schwer	zugänglich	sind	und	schon	deshalb	der	Aufarbeitungharren.Während	sich	die	erziehungswissenschaftliche	Historiogra�ie	derjüngsten	Bildungsgeschichte	frühzeitig	und	nachhaltig	widmete(exemplarisch:	Grams	1990;	Horn/Tenorth	1991;	Geissler	1992;	Zymek1992;	Anweiler	u.a.	1992;	Cloer/Wernstedt	1994;	Benner/Sladek1998),	sind	die	Veröffentlichungen	der	Behindertenpädagogik	zudiesem	Themenkomplex	fast	an	einer	Hand	abzulesen	(Hoffmann1986a;	Bleidick/Ellger-Rüttgardt	1994;	Ellger-Rüttgardt/Wachtel2000;	Hübner	2000;	Werner	2004;	Zimmermann	2004;	Becker/Große2007;	Gebhardt	2007).Angesichts	der	großen	Fülle	sonderpädagogischer	Publikationen,	dienach	dem	Zweiten	Weltkrieg	ein	Vielfaches	gegenüber	der	gesamtenZeit	vom	Beginn	der	pädagogischen	Zuwendung	zu	behinderten



Menschen	im	18.	Jahrhundert	bis	zum	Ende	der	ersten	Hälfte	des	20.Jahrhunderts	ausmachen,	ist	eine	pragmatische	Beschränkung	bei	derAuswahl	des	Materials	vonnöten.	Es	kommt	darauf	an,	eine	gewisseGeschlossenheit	übersichtlicher	Entwicklungen	darzulegen,	um	denhistorischen	Begründungsduktus	der	Heilpädagogik,	derSonderpädagogik,	der	Behindertenpädagogik	und	derRehabilitationspädagogik	deutlich	machen	zu	können.	Durchausführliche	Literaturverweise	haben	wir	versucht,	einen	möglichstgroßen	Informationshintergrund	herzustellen.	Das	Literaturverzeichniserhebt	deshalb	den	Anspruch	auf	eine	repräsentativeAuswahlbibliographie	der	Nachkriegszeit.Sonderpädagogische	Theoriebestandteile	und	regierungsamtlicheVerlautbarungen	zur	Verfassung	der	Sonderschulen	sind	immer	auch	ineinen	umgreifenden	erziehungswissenschaftlichen	undgesellschaftspolitischen	Zusammenhang	eingebettet.	Diesem	ist	nurdadurch	Rechnung	zu	tragen,	dass	die	literarischen	Belege	in	möglichstgroßer	Breite	selbst	zur	Sprache	kommen.	Das	bedingt	eineTextverteilung,	in	der	stellenweise	Quellenwiedergaben	gegenüberihren	Interpretationen	überwiegen.Eine	Besonderheit	des	Buches	ist	die	erstmalig	geschlosseneDarstellung	der	DDR-Sonderpädagogik	respektive	derRehabilitationspädagogik,	vom	Beginn	der	Nachkriegsjahre	bis	hin	zurdeutschen	Vereinigung.	Hierbei	kommen	sowohl	der	eigenständigemarxistisch-leninistische	Ansatz,	die	geschichtlichen	Gemeinsamkeitenzwischen	den	beiden	deutschen	Teilstaaten	sowie	die	Neuanfänge	einergesamtdeutschen	sonderpädagogischen	Bildungspolitik	zum	Ausdruck.Die	geschichtliche	Rekonstruktion	sonderpädagogischerEntwicklungslinien	vom	Ende	des	Zweiten	Weltkriegs	bis	heuteverzeichnet	überraschende	Erkenntnisse	hinsichtlich	der	Originalitätund	Neuartigkeit	bildungspolitischer	und	schultheoretischerForderungen,	die	seit	den	Eröffnungen	der	ersten	PISA-Studie	im	Jahre2000	an	die	pädagogische	Reform	von	Erziehung,	Unterricht	undTherapie	behinderter	Menschen	gestellt	werden.	Bereits	1960	fordertdas	Gutachten	zur	Ordnung	des	Sonderschulwesens	der	Kultusministerverbesserte	Rahmendingungen	für	das	Sonderschulwesen	in	denLändern,	um	den	auseinander	driftenden	Tendenzen	Einhalt	zugebieten,	sowie	ferner	die	Ausbildung	der	Sonderschullehrer	nach



einheitlichen	Grundsätzen	an	wenigen	Hochschulen.	Der	Begriff	derIntegration	taucht	bereits	in	der	Empfehlung	von	1972	auf,	auch	wenndiese,	anders	als	die	Bildungsratempfehlung	von	1973,	für	denweiteren	Ausbau	eines	separaten	Sonderschulwesens	plädierte.	EinMaßnahmenkatalog	zur	Verminderung	von	Schulschwäche	in	derGrundschule	1977	beklagt,	dass	schulversagenden	Kindern	in	dergegenwärtigen	Schule	noch	nicht	die	erforderliche	Förderung	zuteilwerde.	Die	damaligen	Feststellungen	gleichen,	manchmal	bis	in	denWortlaut	hinein,	den	heutigen	Analysen.	Und	so	stellt	sich	die	Frage,warum	das	als	notwendig	Erkannte	nicht	verwirklicht	wurde.	Lehrt	dieGeschichte,	dass	eine	unüberbrückbare	Diskrepanz	zwischenProklamation	und	Realisation	besteht?	Oder	dass	man	nicht	bereit	undin	der	Lage	ist,	aus	den	Erfahrungen	der	Vergangenheit	zu	lernen?	Dievorliegende	Darstellung	geht	gleichwohl	von	der	optimistischenEinschätzung	aus,	dass	die	Wiederholung	von	längst	als	richtigerkannten	Standpunkten	keineswegs	unnötig	ist	und	zu	denerforderlichen	Revisionen	in	Gegenwart	und	Zukunft	durchausbeizutragen	vermag.Das	Buch	besteht	aus	vier	Teilen,	von	denen	sich	drei	auf	die	Theorieder	Allgemeinen	Behindertenpädagogik	und	eine	auf	die	einzelnenbehindertenpädagogischen	Fachrichtungen	bzw.	Förderschwerpunktebeziehen.	Die	ersten	drei	Teile	enthalten	die	Bildungsgeschichte,	dieTheorie	der	Behindertenpädagogik	und	die	fachrichtungsspezi�ischenEntwicklungen	in	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Der	vierte	Teil	istder	ehemaligen	Deutschen	Demokratischen	Republik	gewidmet.	Dasquantitative	Übergewicht	der	westdeutschen	Literatur	ist	mehrerenUmständen	geschuldet.Einmal	gelten	bildungspolitische	und	wissenschaftlichePublikationen	ab	1990	für	das	Gebiet	der	gesamtdeutschenBundesrepublik.	Sie	können	demnach	den	ersten	drei	Teilenzugerechnet	werden.	Ein	gänzlich	anderer	Gesichtspunkt	derAufteilung	ergibt	sich	in	Bezug	auf	die	Theorie	der	Sonderpädagogikeinerseits	in	der	BRD	und	zum	anderen	in	der	DDR.	Sowohlföderalistische	Entwicklungen	als	auch	ein	gewisses	Missverhältniszwischen	administrativer	Behindertenpolitik	und	oftmalsgesellschaftskritisch	ausgerichtetem	szienti�ischem	Disput	habenzeitweise	bedingt,	dass	in	der	Bundesrepublik	die	amtlichen



Verlautbarungen	zur	Behindertenpädagogik	und	die	wissenschaftlicheDiskussion	um	die	pädagogische	Förderung	behinderter	Menschennicht	nur	getrennte,	sondern	mitunter	sogar	gegensätzliche	Wegeeinschlugen.	Der	Begriff	der	schulischen	Integration	liefert	dafür	einberedtes	Beispiel.	Dem	Zwiespalt	haben	wir	dadurch	Rechnunggetragen,	dass	wir	die	Teile	1	und	2	auseinandergefaltet	haben:praktische	Bildungspolitik	versus	akademische	Theorie.Für	die	damalige	DDR	galt	eine	solche	Diskrepanz	nicht.	Es	bestandaus	Gründen,	die	historisch	hinlänglich	geläu�ig	sind	und	die	hier	nichtweiter	analysiert	werden	müssen,	eine	viel	stärkere	Einheitlichkeitgesellschaftspolitisch	gelenkter	Wissenschaft	auch	imsonderpädagogischen	Überbau,	so	dass	wir	diese	Materialien	in	Teil	4,der	sich	auf	die	ehemalige	DDR	bezieht,	zusammenfassen	konnten.	Esdürfte	andererseits	aufschlussreich	sein,	dass	in	densonderpädagogischen	Fachrichtungen	in	der	BRD	und	in	geringeremMaße	ebenfalls	in	der	DDR	das	Spannungsverhältnis	zwischenübergeordneter	Politik	und	praktischer	Pädagogik	viel	weniger	zumTragen	kommt.	Hier	zeigt	sich	denn	auch	trotz	divergenter	politischerErntwicklungen	in	den	Jahrzehnten	von	1945	bis	zurWiedervereinigung	der	deutschen	Staaten	1989	eine	bemerkenswerteÜbereinstimmung	schulischer	Organisationsstrukturen.	Entgegenunserer	ursprünglichen	Planung	haben	wir	daher	darauf	verzichtet,	dieallgemeine	Theorie	der	Sonderpädagogik	und	die	Fachrichtungen	inder	DDR	in	zwei	getrennten	Teilen	4	und	5	darzustellen.	Nachausführlicher	Erörterung	des	Für	und	Wider	separaterQuellenau�bereitung	haben	wir	uns	für	einen	einzigen	Teil	4entschieden,	der	insgesamt	die	Sonderpädagogik	und	dieRehabilitationspädagogik	der	DDR	enthält.	In	diesen	Buchabschnittenüberwiegen	theoretische	Gesamtabhandlungen	gegenüberfachrichtungsspezi�ischen	Kapiteln,	die	wir	nur	in	einzelnen	Fällen	inihrer	Repräsentanz	für	das	Ganze	der	sonderpädagogischen	Förderungberücksichtigt	haben.Während	in	der	heutigen	Bundesrepublik	die	historischen	Vorbilderund	die	schulorganisatorischen	Bestände	in	den	einzelnenSonderschultypen	erhalten	sind	und	weiterwirken,	verzeichnet	dergeschichtliche	Entwicklungsgang	der	DDR-Pädagogik	mit	dergesamtdeutschen	Vereinigung	ein	jähes	Ende.	Schon	die	schnelle



Übernahme	westdeutscher	Fachterminologie	derErziehungswissenschaft	–	beispielhaft	für	die	Sonderpädagogik	sinddie	in	der	DDR	nicht	üblichen	Begriffe	‚lernbehindert‘	und‚geistigbehindert‘	–	markiert	eher	eine	einseitige	Angleichung	alsvielmehr	einen	wechselseitigen	Austausch	von	Erfahrungen	undErrungenschaften,	wie	ihn	die	erste	Bilanz	der	Behindertenpädagogikim	vereinten	Deutschland	vielleicht	hätte	erwarten	lassen(Bleidick/Ellger-Rüttgardt	1994;	Ellger-Rüttgardt/Wachtel	2000).Darin	entspricht	die	Pädagogik	den	gesamtpolitischen	Verläufen.Andererseits	möchten	wir	keineswegs	ausschließen,	dass	in	einembemerkenswerten	Abstand	zu	den	Ereignissen	der	Jahre	1989	und1990	fruchtbare	Fortwirkungen	der	DDR-Sonderpädagogik	wieder	zurGeltung	kommen.	Bestandteile	der	Vorschulerziehung,	der	beru�lichenEingliederung,	aber	auch	der	Pädagogik	der	Sprachbehinderten	undSehgeschädigten	(Degenhardt/Rath	2001,	137ff.)	liefern	dafürBeispiele.	Ähnlich	wie	nach	dem	Zusammenbruch	des	politischenSystems	im	Jahr	1945	die	Aufarbeitung	der	Vergangenheit	erstJahrzehnte	später	einsetzte,	so	dürfte	die	historische	Nähe	zumzeitlichen	Ende	der	DDR	bis	heute	eine	distanzierte	Betrachtungerschweren.	Es	kommt	hinzu,	dass	Autorin	und	Autor	des	Buches,	ausder	alten	Bundesrepublik	stammend,	ohne	eine	intime	Kenntnis	derschulischen	Verhältnisse	vor	Ort	hätten	urteilen	müssen.	Es	bleibtausdrücklich	zu	betonen,	dass	wir	somit	eine	ausführliche,quellengeschichtlich	gestützte	historische	Darstellung	der	DDR-Behindertenpädagogik	für	ein	Desiderat	halten,	das	in	angemessenerZeit	in	Angriff	genommen	werden	sollte.Die	unmittelbare	Anknüpfung	der	sonderpädagogischenBildungspolitik	nach	1945	an	die	angeblich	bewährtenOrganisationsformen	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	lässt	in	derhistorischen	Analyse	eine	weitere	emp�indliche	Lücke	dergeschichtlichen	Forschung	erkennen.	Es	fehlt	trotz	ersteraufschlussreicher	Einblicke	(Höck	1979;	Klee	1983	und	1989;	Biesold1988;	Rudnick	1990;	Berg/Ellger-Rüttgardt	1990;	Ellger-Rüttgardt2004a)	eine	breit	gefächerte	Erarbeitung	der	Heil-	undSonderpädagogik	im	Nationalsozialismus,	ohne	die	die	restaurativenEntwicklungen	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	und



Gegenbewegungen	in	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	nichterklärbar	sind.Der	zeitgeschichtliche	Blick	auf	die	deutsche	Vergangenheit	hat	sichseit	dem	Zerfall	des	Ostblocks	und	der	deutschen	Vereinigunggrundlegend	gewandelt.	So	wird	die	Frage	nach	einer	„gemeinsamenNachkriegsgeschichte“	gestellt	(Aus	Politik	und	Zeitgeschichte	2007)und	auch	das	bisherige	Denken	in	Zäsuren	und	Etappen	kritischgesehen,	indem	nicht	mehr	1945,	sondern	die	Siebzigerjahre	als	dasEnde	des	„Zeitalters	der	Extreme“	interpretiert	werden	(Hobsbawn).Der	verengte	westliche	Blick	auf	das	Jahr	1968	hat	sich	geweitet,	um„das	andere	68“	(Zwahr	2007;	Hettling	u.a.	2008;	Wolle	2008)	sowieum	die	Freiheitsbewegungen	in	den	Staaten	des	ehemaligen	Ostblocks.Schließlich	verschieben	sich	auch	die	historischen	Perspektiven;	weder1945	noch	das	Dritte	Reich	bleiben	weitgehend	isolierte	Perioden,sondern	sie	sind	zunehmend	eingebettet	in	die	deutsche	Vor-	undNachkriegsgeschichte	(Doering-Manteuffel	2006;	Gebhardt	2007)sowie	in	deutsch-deutsche	Gemeinsamkeiten	(Hammerstein	2007).In	dieser	Phase	der	Neubesinnung,	der	Justierung	von	Positionen	undder	Formulierung	neuer	Fragen	ist	die	Auseinandersetzung	undBegegnung	mit	den	Überlieferungen	der	Vergangenheit,	der	Quellen,auch	in	der	Behindertenpädagogik	unverzichtbar.	Genau	dieses	will	dasvorliegende	Buch	leisten.	Dabei	sind	sich	Autor	und	Autorin	derErkenntnis	bewusst,	dass	sowohl	die	Auswahl	der	Quellen	als	auch	ihreInterpretation	interessengeleitet,	nämlich	standortgebunden	sind.	Siebeanspruchen	keine	objektive	Darstellung,	wohl	aber	eine	begründeteAuslegung	der	jüngeren	Geschichte	der	Behindertenpädagogik.Der	aufmerksame	Leser	wird	bereits	beim	Studium	desInhaltsverzeichnisses	noch	eine	weitere	Besonderheit	der	historischenDarstellung	und	damit	zweifellos	ein	De�izit	gewahren.	Die	Darstellungist	im	engeren	Sinne	auf	die	Schulpolitik	der	sonderpädagogischenBildungshilfe	beschränkt.	Die	abgehandelten	Theorien	sinderziehungswissenschaftliche	Theoriegebäude.	Es	fehlt	weitgehend	dieausreichende	Berücksichtigung	eines	sozialpolitischen	Hintergrundesin	der	Verfassung	der	Bundesrepublik,	ohne	den	das	Bildungswesen	fürbehinderte	Menschen	nicht	zu	denken	ist.	Wir	haben	zeitweiseerwogen,	den	Untertitel	des	Buches	als	eine	schulpolitischeSpezi�izierung	an	Stelle	der	bildungspolitischen	Entwicklung	zu



bezeichnen,	uns	aber	dann	für	die	breitere	Formulierung	entschieden.Parallel	zu	der	hier	vorgelegten	bildungstheoretischen	Analyse	müssteeine	gleichzeitige	Interpretation	der	Sozialpolitik	in	derBundesrepublik	Deutschland	stehen,	die	allerdings	den	Rahmen	dieser,auf	Bildungsprozesse	fokussierten	Darstellung	sprengte.	Dennoch	sindzweifelsfrei	Kindergärten,	Horte,	Jugendhilfe,	Freizeitfürsorge,Familienhilfe,	Wohnen	und	nicht	zuletzt	beru�liche	Bildung	undBeschäftigung	behinderter	Menschen	zumindest	von	gleichrangigerWichtigkeit	wie	Unterricht	und	Erziehung	in	der	Schule.	Dieunbefriedigende	Aussicht	auf	eine	schulische	Integration	behinderterKinder	und	Jugendlicher	in	das	allgemeine	Bildungswesen	erhält	einenetwas	anderen	Stellenwert,	wenn	die	Akzeptanz	und	Eingliederungbehinderter	Menschen	in	die	Erwachsenengesellschaft	alsübergeordnetes	und	gewichtigeres	Ziel	aller	humanen	Anstrengungenin	den	Fokus	der	Betrachtung	rückt.	Die	seinerzeit	erfolgreicheIntervention	des	Verbandes	Deutscher	Sonderschulen	beiVerabschiedung	des	Bundessozialhilfegesetzes	wirft	ein	Schlaglicht	aufveränderte	und	dringlich	erweiterte	Sichtweisen	(Bläsig	1962).	Wirsind	uns	der	Beschränkung	der	Thematik	in	diesem	Buch	bewusst	undmüssen	auf	entsprechende	Literatur	verweisen	(Bengel/Koch	2000;Antor/Bleidick	2006;	Cloerkes/Kastl	2007).Abschließende	Bemerkungen	zur	Terminologie	der	Leitbegriffe	inder	Behindertenpädagogik	erscheinen	zur	Vorabklärung	angebracht.Erziehung,	Unterricht	und	Therapie	bei	behinderten	Menschen	sind	–ungeachtet	praktischer	Hilfen	–	mit	einer	Jahrzehnte	langentheoretischen	Auseinandersetzung	um	die	HauptbegriffeHeilpädagogik,	Sonderpädagogik,	Spezialpädagogik,Behindertenpädagogik	und	Rehabilitationspädagogik	belastet.	Wirverhalten	uns	in	dieser	Frage	pragmatisch	und	verwenden	die	Wörtersynonym.	Argumente	pro	und	kontra	sind	in	der	vielfältigen	Literaturhinreichend	au�bereitet.	Lediglich	in	der	DDR-Pädagogik,	wo	es	soetwas	wie	eine	verkappte	ideologische	Konkurrenz	zwischenSonderpädagogik	und	Rehabilitationspädagogik	gegeben	hat,	werdenwir	solche,	der	Sache	allerdings	kaum	noch	dienlichen	Differenzen,	angegebener	Stelle	streifen.



1 Die bildungspoli�sche Entwicklung der
Behindertenpädagogik in der Bundesrepublik
Deutschland

1.1 Das Erbe der Vergangenheit

Überblickt	man	die	Gesamtgeschichte	der	pädagogischen	Hilfe	fürbehinderte	Menschen	von	ihren	ersten	institutionellen	Anfängen	im	18.Jahrhundert	bis	hinein	in	die	Gegenwart,	so	erscheint	die	Zeitspannevom	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	bis	heute	nur	etwa	als	ein	Fünfteljenes	Entwicklungsraumes,	den	die	Behindertenpädagogik	für	einePhase	benötigt	hat,	die	man	ihre	jüngere	Geschichte	nennen	kann.	Unddoch	haben	sich	in	dieser	Zeit	in	Deutschland	–	und	eine	ähnlichePeriode	verzeichnen	die	meisten	westlichen	Industriestaaten	–	diegrößten	Wandlungen	in	gesellschafts-	und	bildungspolitischenGrundauffassungen	wie	auch,	wenngleich	vermindert,	in	denOrganisationsstrukturen	vollzogen.Der	erste	Unterricht	taubstummer	Schüler	durch	den	Abbé	de	l’Epée1763	in	Paris,	die	Eröffnung	der	ersten	Blindenschule	durch	ValentinHaüy	daselbst	1785	und	die	frühen	Erziehungsversuche	bei	einemgeistigbehinderten	Jungen	ab	1800	durch	Jean	Itard	sind	Ausdruck	derAnerkennung	der	Bildbarkeit	Behinderterer,	denen	vordem	dieserZuspruch	verwehrt	worden	war	(Ellger-Rüttgardt/Tenorth	1998;Ellger-Rüttgardt	2008).	Der	Prozess	einer	von	da	an	einsetzendenDurchsetzung	des	Bildungsrechts	war,	von	den	ökonomischen	undstrukturellen	Bedingungen	her	unausweichlich,	mit	zweiBestimmungsmomenten	verbunden:	mit	Institutionalisierung	undProfessionalisierung	(Ellger-Rüttgardt	2008,	130).	Die	Einlösung	desBildungsanspruchs	war	nur	möglich	durch	die	Gründung	von„Sonderinstitutionen“,	da	das	allgemeine	Bildungswesen	mitSchulklassen	von	über	100	Schülern	dieser	Aufgabe	nicht	gewachsenwar.	Zugleich	bedurfte	es	der	Quali�izierung	pädagogischerSpezialisten,	also	der	Schaffung	einer	besonderen	Profession,	der„Sonderlehrer“.



In	der	historischen	Rückschau	war	die	Gründung	von	Sonderschulenfür	eine	erfolgreiche	Bildung	behinderter	Menschen	mithin	notwendig,um	ihrer	Not	zu	begegnen.	Wir	stoßen	hierbei	auf	ein	Paradoxon,	dassgesellschaftliche	Vorgänge	der	Inklusion	nur	um	den	Preis	derExklusion	erreicht	wurden.	Später	hat	man	diesen	Vorgang	kritisch	alsSeparierung	und	als	Isolierung	gebrandmarkt.	Der	Verlauf	einerRückbesinnung	auf	die	ursprünglichen	Bildungsbemühungen	derersten	Heilpädagogen,	die	zugleich	auch	die	„bürgerlicheBrauchbarkeit“,	die	Eingliederung	in	die	Arbeitsgesellschaft	zum	Zielhatten,	setzt	mit	einer	„Kritischen	Sonderpädagogik“	der	Siebzigerjahrein	der	Bundesrepublik	ein.	Integration	und	Inklusion	werden	im	Laufeder	nächsten	Jahrzehnte	zu	bildungspolitischen	Leitideen.Dieser	Werdeprozess	einer	gesellschaftlich	vermitteltenBehindertenpädagogik	lässt	sich	weltweit	beobachten.	Lowenfeld(1975)	hat	am	Beispiel	der	pädagogischen	Förderung	blinderMenschen	in	den	angelsächsischen	Ländern	den	Weg	„from	separationto	integration“	beschrieben.	Sowohl	der	historische	als	auch	derinterkulturelle	Vergleich	zeigen	auf,	dass	sich	der	zwangsläu�igeEntwicklungsgang	bis	in	die	jüngste	Zeit	hinein	wiederholt(Bleidick/Rath	1987;	Bürli	1994;	Kniel	1980;	Neubert/Cloerkes	1987).Wir	be�inden	uns	heute	in	einer	veränderten	Situation	gegenüberden	Gründungsjahren	des	Sonderschulwesens	als	auch	seinerfortdauernden	Konsolidierung	seit	der	ersten	Hälfte	des	20.Jahrhunderts.	Der	Ausgliederungs-	und	Differenzierungsprozess,	mitdem	die	pädagogische	Förderung	Behinderter	ihre	Bedeutung	und	ihreEigenständigkeit	im	Bildungswesen	erlangte,	ist	zum	Stillstandgekommen	und	erfährt	eine	Rückwärtsbewegung.	Neue	sozialeBewegungen	haben	eine	erhöhte	Sensibilität	für	gesellschaftlicheBenachteiligungen	geweckt.	Die	Leistungsfähigkeit	des	Schulwesens	istgegenüber	früheren	Zeiten	unvergleichlich	gewachsen.	Es	sprichtindessen	für	eine	nahezu	groteske	historische	Unkenntnis	derEntstehungsbedingungen	von	Heilpädagogik	und	Sonderpädagogik	im18.	und	19.	Jahrhundert,	wenn	nunmehr	räsonierend	verlangt	wird,	diedamalige	„historische	Fehlentwicklung“	für	eine	„separierende“Sonderpädagogik	sei	jetzt	zu	korrigieren,	mittels	einer	„dialektischenAu�hebung	der	Sonderpädagogik“,	die	das	gemeinsame	Lernen	vonBehinderten	und	Nichtbehinderten	zum	Programm	macht	(Eberwein



1988,	344).	Wir	sind	nun	einmal	die	Resultate	früherer	Geschlechter,	soschrieb	Nietzsche	1874	in	der	Zweiten	unzeitgemäßen	Betrachtung,nicht	ihre	Urheber	gewesen;	wir	haben	gleichwohl	die	Folgen	genau	zubedenken.	Und	auch	der	Vorwurf,	Sonderpädagogik	als	Theorie,Institution	und	Profession	diene	letztlich	nur	der	eigenenHerrschaftssicherung	(Hänsel	2003;	Hänsel/Schwager	2004),	entbehrtjeder	historiogra�ischen	Glaubwürdigkeit,	da	vermeintliche	Kontinuitätpostuliert,	historische	Entwicklungen	hingegen	nicht	in	der	Blickgenommen	werden	(Ellger-Rüttgardt	2004b;	Ellger-Rüttgardt	2005).
1.2 Wiederau�au des Sonderschulwesens in den
Gemeinden

Mit	dem	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	1945	lag	Deutschland	danieder.Es	bedurfte	der	größten	Anstrengungen,	um	die	Trümmer	der	Städte	zubeseitigen,	der	drohenden	Hungersnot	zu	begegnen,	einfacheLebensfristung	sicherzustellen.	Erst	nach	ein	bis	zwei	Jahren	kam	deröffentliche	Schulbetrieb,	oft	in	Notunterkünften	und	mit	behelfsmäßiginstruierten	Lehrkräften,	in	Gang.	Nach	der	Währungsreform	1948	undmit	Konstitution	der	Bundesrepublik	Deutschland	1949	konnte	manerwarten,	in	einigen	Jahren	zu	halbwegs	geordneten	Verhältnissenzurückzukehren.Den	Gemeinden	oblag	die	Finanzierung	und	Organisation	desBildungswesens,	somit	auch	des	Schulwesens	für	behinderte	Kinderund	Jugendliche.	Die	Entwicklung	folgte	dem	Duktus	der	Geschichte	vor150	Jahren.	So	ist	es	nicht	verwunderlich,	vielmehr	folgerichtig,	dassbeim	Wiederau�bau	des	Sonderschulwesens	Institutionalisierung	undProfessionalisierung	im	Vordergrund	stehen.	Beide	Gesichtspunktehängen	eng	zusammen.Das	erste	regionenübergreifende	Dokument,	das	einGesamtprogramm	für	den	Wiederau�bau	der	Institution	Sonderschuleim	westlichen	Teil	Deutschlands	umfasst,	wurde	vom	Vorstand	desVerbandes	Deutscher	Hilfsschulen	dem	Deutschen	Städtetag	zurBeschlussfassung	überreicht.	Es	war	die	erste	erfolgreiche	Aktion	einesprofessionellen	Lehrerverbandes	nicht	nur	seit	dem	Ende	des	Zweiten



Weltkrieges,	sondern	auch	seit	der	Au�lösung	bzw.	der„Gleichschaltung“	der	pädagogischen	Lehrerverbände	in	dem	Jahre1933.	Der	Verband	Deutscher	Hilfsschulen	(VDH)	hatte	sich	1949	alsNachfolgeverband	des	Verbands	der	Hilfsschulen	Deutschlands	(VdHD)neu	konstituiert.	1955	wurde	der	Verband	in	Konsequenz	seineserweiterten	Aufgabengebietes	in	Verband	Deutscher	Sonderschulen(vds)	umbenannt.	Seit	2003	lautet	der	of�izielle	Name	VerbandSonderpädagogik	e.V.Erster	Bundesvorsitzender	des	Verbandes	Deutscher	Hilfsschulen	inder	Nachkriegszeit	von	1949	bis	1957	war	Paul	Dohrmann.	AlsHannoveraner	Städtischer	Schulrat	wusste	er	entscheidenden	Ein�lussauf	die	Beratungen	des	Deutschen	Städtetages	zu	nehmen,	der	1954	die„Stellungnahme	zum	Heilpädagogischen	Sonderschulwesen“	annahm,die	der	Verband	unter	Dohrmann	erarbeitet	hatte	(Bleidick	1998b,100).	Die	Vorlage	ging	per	Geschäftsführung	des	Städtetages	an	alleSchulträger	in	städtischen	und	ländlichen	Gemeinden.	Unter	dem	Titel„Denkschrift	zu	dem	Ausbau	des	HeilpädagogischenSonderschulwesens“	hat	sie	als	konzeptioneller	Planungsrahmen	denAu�bau	des	Sonderschulwesens	in	der	Bundesrepublik	Deutschlandmaßgeblich	bestimmt.	Noch	1968	wirkt	der	Impetus	in	einemAnschreiben	des	vds	an	den	deutschen	Städtetag	nach:„In	dankbarer	Erinnerung	an	die	durch	den	Deutschen	Städtetag	und	seine	Mitglieder	in	denfrüheren	Jahren	gewährte	großzügige	und	vorbildliche	Unterstützung	der	Bemühungen	um	denAu�bau	des	Sonderschulwesens	wendet	sich	der	Verband	Deutscher	Sonderschulen	heuteerneut	an	Sie	mit	der	Bitte,	die	Bemühungen	um	eine	ausreichende	und	angemesseneBetreuung	der	lernbehinderten	Kinder	in	den	so	zahlreich	entstehenden	Großsiedlungen	derStädte	ebenso	tatkräftig	und	nachhaltig	zu	unterstützen“	(Zeitschrift	für	Heilpädagogik	1968,548).Die	Denkschrift	zählt	fünf	Sonderschultypen	auf.	Nur	die	Hilfsschule	istorganisatorisch	und	didaktisch	ausführlich	beschrieben.	DieAusdifferenzierung	nach	zehn	gleichgewichtig	eigenständigenFachrichtungen	erfolgte	erst	in	den	Sechzigerjahren.	Äußerliche,praktisch	vordringliche	Notwendigkeiten	spielen	eine	große	Rolle:neue,	eigene	Schulgebäude,	die	Einrichtung	der	Klassenräume,Werkräume,	Freiluftschulerziehung	usw.	In	der	ideologischenBegründung	schließt	sich	der	Beschluss	des	Deutschen	Städtetages	dengeläu�igen	Argumenten	an.	Das	Sonderschulwesen	erfährt	seine



Legitimation,	„indem	es	gehemmten	und	behinderten	Kindern	ausGründen	der	Menschlichkeit	dient	und	viele	davor	bewahrt,	derAllgemeinheit	zur	Last	zu	fallen“.	So	„bringt	es	zugleich	�inanzielle	undwirtschaftliche	Ersparnisse“,	so	der	Bundesausschuss	des	vds(Zeitschrift	für	Heilpädagogik	1957,	518).Der	vollständige	Text	des	Dokumentes	ist	abgedruckt	in	derZeitschrift	für	Heilpädagogik	1955,	3–55;	ferner	in	Möckel	(1998,	306–339).	Ein	Auszug	gibt	die	wichtigsten	Abschnitte	zu	den	allgemeinenAusführungen	wieder,	die	sich	gemäß	der	Tradition	des	Verbandesvorwiegend	mit	dem	Hilfsschulwesen	beschäftigen.	SpezielleAusführungen	im	zweiten	Teil	der	Denkschrift	beziehen	sich	aufDetailaufgaben	der	Hilfsschulen,	der	Sprachheilschulen,	derSchwerhörigenschulen,	der	Sehbehindertenschulen	und	der	Schulenfür	gemeinschaftsschwierige	Kinder.	Blinden-	und	Gehörlosenschulensind	nicht	erwähnt.	Sie	werden	durch	eigene	Verbände	vertreten;	ineinigen	Ländern	unterstehen	sie	außerdem	nicht	denKultusministerien,	sondern	den	Gesundheits-	und	Sozialbehörden.
„(1) Das heilpädagogische Sonderschulwesen ist eine Schöpfung der deutschen Städte. Die

Gründung der ersten Hilfsschulen bedeutete ein erhebliches Wagnis und zeugt von dem
fortschrittlichen und gesunden pädagogischen Geist der städtischen Behörden.Um	zu	Fortschritten	in	der	Entwicklung	zu	kommen,	müssen	Notwendigkeiten	bestehen.	DieseNotwendigkeiten	treten	aber	nicht	immer	offen	zutage,	sondern	bleiben	vielfach	verborgen	undwerden	in	dem	täglichen	Geschehen	nur	zu	leicht	übersehen.	Erst	wenn	uns	Erscheinungenextremer	Art	zu	Gesicht	kommen	oder	wenn	sie	sich	häufen,	wird	unser	Blick	auf	die	neuenNotwendigkeiten	und	Anforderungen	an	uns	gerichtet.	Auf	die	Geschichte	des	Hilfsschulwesensübertragen,	bedeutet	das,	daß	die	schweren	und	schwersten	Fälle	geistiger	Hemmung	zuerstauf�ielen	und	daß	die	großen	Schülerzahlen	in	den	Städten	zunächst	das	Problem	derminderbegabten	Kinder	auftauchen	ließen.Tatsächlich	hat	auch	das	Hilfsschulwesen	seine	Entstehung	dem	Au�kommen	desAnstaltswesens	vor	rund	100	Jahren	zu	verdanken.	Als	man	begann,	die	als	anstaltsbedürftig	zubezeichnenden	‚Blöd-	und	Schwachsinnigen‘	auszusondern,	stieß	man	auf	eine	nichtunerhebliche	Zahl	von	Kindern,	die	wegen	ihrer	verminderten	Begabung	im	normalenVolksschulunterricht	nicht	ausreichend	gefördert	werden	konnten,	die	andererseits	aber	geistignicht	so	schwer	geschädigt	waren,	daß	eine	Unterbringung	in	einer	Anstalt	erforderlicherschien.	Damals	entstand	der	Gedanke,	diese	Kinder	in	ihrem	Elternhause	zu	belassen,	sieaber	durch	einen	ihrer	mangelnden	Begabung	angepaßten	Unterricht	zu	einer	Entwicklung	zubringen,	die	später	eine	einigermaßen	selbständige	Lebensführung,	eine	nutzbringendeArbeitsleistung	und	damit	einen	bescheidenen	Broterwerb	ermöglichen	sollte.In	die	Öffentlichkeit	drang	dieser	Gedanke	zuerst	im	Jahre	1863	auf	einer	Versammlung	derNaturforscher	und	Ärzte	in	Hannover,	die	im	Hinblick	auf	diese	schwachbefähigten	Kinder	ineiner	Entschließung	forderte:	‚In	allen	größeren	Städten	gründe	man	Schulen	für	derartigeKinder,	damit	diese,	die	später	sonst	zum	großen



Teil	der	Gemeinde	zur	Last	fallen,	durch	geeignete	Persönlichkeiten	und	entsprechendenUnterricht	zu	brauchbaren	Menschen	herangebildet	werden.‘Bezeichnenderweise	ging	dieser	erste	Ruf	an	die	Städte,	und	von	ihnen	wurde	dieser	Ruf	auchgehört.	Der	Rat	der	Stadt	Leipzig,	der	Magistrat	von	Dresden	und	die	Beigeordneten	vonElberfeld	griffen	den	Gedanken	fast	augenblicklich	auf.	Andere	Städte	folgten	ihrem	Beispiel.Dabei	bedeutete	es	ein	erhebliches	Wagnis	für	die	Städte,	besondere	Schulen	für	diese	Kindereinzurichten.	Es	gab	keine	Vorbilder,	keine	für	die	spezielle	Arbeit	vorgebildeten	Lehrer,	keineErfahrungen	methodischer	und	pädagogischer	Art,	und	vor	allem	blieb	die	Frage	offen,	ob	dieArbeit	auch	von	dem	erhofften	Erfolg	begleitet	sein	würde,	die	Kinder	also	zu	einer	wenigstensbescheidenen	Lebenstüchtigkeit	gebracht	werden	könnten...
(2) Die ersten Erfolge der Hilfsschularbeit machten die Einsparung sonst unvermeidbarer Kosten

deutlich und führten zu einer sprunghaften Ausdehnung des Hilfsschulwesens.Um	die	Jahrhundertwende	lautete	das	Problem:	‚Hilfsschule	oder	Anstalt?‘	Theoretisch	ließ	essich	nicht	lösen,	nur	die	praktische	Erfahrung	konnte	eine	eindeutige	Antwort	geben.	Aberschon	die	ersten	Versuchsjahre	zeigten,	daß	es	durchaus	möglich	war,	die	minderbegabtenSchüler	der	Volksschulen	in	den	Hilfsschulklassen	erfolgreich	zu	unterrichten.	Trotz	allenwohlgemeinten	Warnungen	ergab	sich	an	keiner	Stelle	die	Notwendigkeit,	diese	Kinder	derAnstaltsp�lege	zu	übergeben.	Die	Hilfsschulen,	so	primitiv	sie	auch	damals	noch	eingerichtetund	geführt	wurden,	konnten	die	Kinder	ohne	Herausnahme	aus	ihrer	Familie	mindestens	zuden	gleichen	Unterrichts-	und	Erziehungserfolgen	bringen	wie	etwa	die	Anstalten.	Das	aberbedeutete	die	Einsparung	der	nicht	unerheblichen	Kosten	einer	Anstaltserziehung,	und	selbstnach	Abzug	der	Unkosten	für	den	Betrieb	der	Hilfsschulen	blieben	noch	beachtenswerte	Mittelerspart.Die	Folge	dieser	Erfahrung	war	eine	außerordentlich	lebhafte	Weiterentwicklung	derHilfsschule.	Es	wuchs	nicht	nur	rasch	die	Zahl	der	Orte,	die	Hilfsschulen	einrichteten,	sondernes	wurden	auch	schon	bestehende	Hilfsschulen	zu	Schulsystemen	mit	sechs	aufsteigendenKlassen,	ja	sogar	mit	zwei	oder	mehr	Klassenzügen	und	mit	eigener	Leitung	ausgebaut.Diese	erneute	sprunghafte	Entwicklung	hatte	ihre	Ursache	in	der	Erkenntnis,	daß	sich	die	fürdie	Hilfsschulen	und	ihre	Schüler	verausgabten	Gelder	auf	lange	Sicht	rentierten.	DieErfahrungen	einer	Generation	hatten	gezeigt,	daß	das	ursprüngliche	Ziel	der	Hilfsschularbeiterreicht	werden	konnte.	Es	gelang	tatsächlich,	die	Schüler	der	Hilfsschulen	für	das	spätereLeben	so	weit	vorzubereiten,	daß	sie	zu	einer	einigermaßen	selbständigen	Lebensführung	undzu	einem	bescheidenen,	aber	ausreichenden	Broterwerb	befähigt	wurden.	Das	aber	bedeutete,daß	sie	nach	ihrer	Schulentlassung	nicht	den	Gemeinden	zur	Last	�ielen...
(3) Aber nicht der nüchtern und sachlich arbeitende Rechenstift bestimmte für die Dauer die

Stellung der Städte zu dem Hilfsschulwesen, vielmehr tritt in einem immer stärkeren Maße das
Gefühl des Verp�lichtetseins und der Verantwortung für das geschädigte Kind in den
Vordergrund, und das ist besonders seit 1945 der Beweggrund der Fortentwicklung.Die	Zeit	nach	1933	und	der	Zweite	Weltkrieg	schlugen	dem	Hilfsschulwesen	tiefe	Wunden	undbedrohten	es	sogar	in	seiner	Existenz,	da	das	Menschentum	in	den	gehemmten	Kindern	einfachverneint	wurde.	Trotzdem	aber	konnte	der	Gedanke	der	Hilfe	für	die	von	der	Natur	nur	kärglichbedachten	Kinder	nicht	zerstört	werden,	und	nach	1945	zeigte	es	sich,	daß	bei	allen	für	dasSchulwesen	entscheidenden	Stellen	ein	durch	die	Not	und	die	Gefahren	der	vorausgegangenenJahre	sogar	noch	geschärftes	Verantwortungsgefühl	geblieben	war.	Es	läßt	sich	sogar	einegrundsätzlich	andere	Stellung	zu	den	gehemmten	Kindern	feststellen.	Man	will	nicht	helfen,	umdadurch	vermeidbare	Kosten	für	die	Zukunft	einzusparen,	sondern	man	hilft	um	desMenschentums	willen,	das	auch	im	schwachen	und	behinderten	Kind	erkannt	und	bejaht	wird.So	trat	schon	bald	nach	1945	trotz	den	vielartigen	und	lähmenden	Schwierigkeiten	einüberraschend	schneller	Au�bau	des	Zerstörten	ein,	und	heute	können	wir	mit	Freude



feststellen,	daß	–	wenigstens	der	Zahl	der	Schulen	nach	–	der	Au�bau	des	Hilfsschulwesens	denVorkriegsstand	wieder	erreicht	hat.Natürlich	konnten	in	den	wenigen	Jahren	nach	Kriegsende	die	Schäden	und	Zerstörungen	nichtrestlos	beseitigt	werden,	und	viel	ist	noch	in	den	nächsten	Jahren	zu	tun.	Aber	immerhin	kanngesagt	werden,	daß	wir	ein	gutes	Stück	vorwärts	gekommen	sind	und	daß	sich	das	Tempo	desinneren	und	äußeren	Auf-	und	Ausbaues	unseres	Hilfsschulwesens	beschleunigen	wird,	da	jetztdie	allgemeinen	Voraussetzungen	dazu	gegeben	sind...
(4) Dem beispiellosen Au�bau des Hilfsschulwesens in dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts muß

jetzt ein Au�bau des gesamten heilpädagogischen Sonderschulwesens folgen.Eigenartigerweise	aber	sind	die	anderen	Schularten	des	heilpädagogischen	Sonderschulwesensschon	von	Anfang	an	in	ihrer	Entwicklung	zurückgeblieben.	Auf	die	Gründe	für	diesesonderbare	Erscheinung	einzugehen,	erübrigt	sich	an	dieser	Stelle.	Es	genügt	hier,	die	Tatsachezu	konstatieren,	daß	nur	in	wenigen	Städten	Sprachheilschulen	und	Schwerhörigenschulenbestehen	und	daß	nur	4	oder	5	Städte	eine	Schule	für	sehbehinderte	Kinder	besitzen.	Schulenfür	gemeinschaftsschwierige	Kinder,	also	für	Kinder,	die	unter	den	Sammelbegriff	derSchwererziehbarkeit	fallen,	bestehen	lediglich	in	Berlin.	Ein	erster	Anfang	mit	dieserEinrichtung	wird	jetzt	in	Hannover	gemacht.Dieses	offensichtliche	Zurückstehen	in	der	Entwicklung	der	soeben	genannten	Schularten	desheilpädagogischen	Sonderschulwesens	wird	noch	deutlicher,	wenn	man	berücksichtigt,	daßderartige	Schulen	in	allen	Großstädten	und	in	den	meisten	Mittelstädten	ohne	weitereseingerichtet	werden	können.	Unter	Zugrundelegung	der	heute	verfügbaren	Prozentzahlen	istanzunehmen,	daßeine	Sprachheilschule	in	Gemeinden	mit	30	000	Einwohnern,eine	Schwerhörigenschule	in	Gemeinden	mit	30	000	Einwohnern,eine	Sehbehindertenschule	in	Gemeinden	mit	50	000	Einwohnern,eine	Schule	für	Gemeinschaftsschwierige	in	Gemeinden	mit	30	000	Einwohnernerforderlich	und	möglich	ist.Aus	dieser	Zusammenstellung	ergibt	sich	die	Größe	der	vor	uns	liegenden	Aufgabe.
(5) Der Au�bau des heilpädagogischen Sonderschulwesens ist die Aufgabe unserer Generation. Sie

läßt sich nicht in einem Jahr erfüllen, doch muß jetzt ein Anfang gemacht werden.Zehntausende	von	hilfsschulbedürftigen	Kindern	können	heute	noch	keine	Hilfsschulebesuchen.	Das	gilt	zwar	im	allgemeinen	nur	für	die	Kleinstädte	und	ländlichen	Bezirke,	aberleider	sind	auch	in	einigen	Groß-	und	Mittelstädten	noch	nicht	alle	Kinder	erfaßt,	für	dieUnterricht	und	Erziehung	in	einer	Hilfsschule	erforderlich	sind.	Zehntausende	vonsprachkranken	oder	schwerhörigen	Kindern	müssen	heute	noch	die	normalen	Volksschulenbesuchen	und	�inden	dort	nicht	die	Hilfe,	auf	die	sie	Anspruch	haben.Tausende	von	sehbehinderten	Kindern	führen	heute	noch	–	trotz	bester	Bemühungen	ihrerLehrer	–	ein	trostloses	Dasein	in	den	Volksschulen	und	müssen	kümmerlich	und	hoffnungslosversuchen,	mit	den	vom	Schicksal	begünstigten	normalsichtigen	Mitschülern	Schritt	zu	halten.Zehntausende	von	gemeinschaftsschwierigen	Kindern	müssen	auf	die	ihnen	zustehende	Hilfeverzichten	und	werden	immer	mehr	in	eine	gemeinschaftsfeindliche	Einstellunghinabgedrängt.	Sie	sind	in	ihrer	charakterlichen	Entwicklung	gefährdet	und	bilden	eineBedrohung	für	ihre	Mitschüler.Natürlich	ist	es	nicht	möglich	und	in	der	Sache	vielleicht	auch	falsch,	von	heute	auf	morgen	dieErrichtung	sämtlicher	für	eine	Stadt	in	der	Endlösung	erforderlichen	heilpädagogischenSonderschulen	zu	beschließen	und	durchzuführen.	Eine	rein	verwaltungsmäßige	Lösung	istzwar	sofort	und	ohne	große	Schwierigkeiten	möglich,	doch	bietet	sie	ihre	Gefahren.	Es	kommtheute	nur	darauf	an,	daß	die	Aufgabe	gesehen	und	daß	ein	Anfang	gemacht	wird.	DieEntwicklung	schreitet	dann	von	selbst	organisch	fort.	Vielleicht	wird	es	ein	Jahrzehnt	dauern,



bis	die	Aufgabe	restlos	gelöst	ist.	In	dieser	Zeit	aber	kann	die	auf	Einzelgebieten	noch	fehlendeErfahrung	gesammelt	werden,	und	wir	können	in	Ruhe	und	mit	Sorgfalt	die	quali�iziertenLehrer	suchen	und	ausbilden,	die	bereit	und	geeignet	sind,	die	schwere	Arbeit	zu	übernehmenund	sie	zum	Erfolg	zu	führen...“	(Denkschrift	1955,	4,	5	–	6,	7	–	9).Eine	kritische	Rückschau	auf	den	Text	der	Denkschrift	vermisst	einbetontes	Eingehen	auf	die	Zeit	des	Nationalsozialismus,	die	lediglichgestreift	wird	und	gegenüber	der	Gründungszeit	im	19.	Jahrhunderteher	eine	untergeordnete	Rolle	spielt.	Dies	entspricht	verbreiteterVerdrängung	und	Tabuisierung	von	Verbrechen	der	Nazizeit,	die	eherwie	ein	leidiges	Schicksal	hingenommen	werden.	Nicht	zum	geringstenTeil	hatte	das	damit	zu	tun,	dass	leitende	Funktionäre	selbst	alssympathisierende	Mitläufer	oder	sogar	als	beteiligte	Akteure	in	dieTaten	des	Dritten	Reichs	verstrickt	waren.	So	verwundert	es	nicht,	dasssie	sich	auf	angeblich	bewährte	Fundamente	unter	Verschweigen	derunmittelbaren	Vergangenheit	beriefen.	Im	Geleitwort	der	1949/50	neugegründeten	Zeitschrift	für	Heilpädagogik	(zunächst	als„Heilpädagogische	Blätter“)	heißt	es:„Zeiten	des	Überganges	und	des	Neuwerdens	legen	die	Verp�lichtung	nahe,	die	Fundamentenachzuprüfen,	auf	denen	man	bisher	baute.	Wenn	die	Hilfsschulpädagogik	heute	daran	geht,sich	auf	ihre	ureigenste	Aufgabe	zu	besinnen,	so	kann	sie	dabei	nicht	vorübergehen	an	dem,was	war.	Die	deutsche	Hilfsschulpädagogik	hat	eine	gute	Tradition	gehabt	bis	1932.	Sie	hatte	alstragendes	Fundament	eine	echte	heilpädagogische	Gesinnung	und	edelmenschlicheVerp�lichtung	aus	dem	Wertereich	des	Religiösen,	Karitativen,	Humanen	und	Sozialen	erkannt.Die	‚Heilpädagogischen	Blätter‘	wollen	das	Gute	und	Bleibende	in	dieser	Tradition	p�legen“(Lesemann/Dohrmann	1949/50,	5).In	der	Person	Gustav	Lesemanns,	des	letzten	Vorsitzenden	desVerbandes	der	Hilfsschulen	Deutschlands	bis	zu	seiner	Au�lösung	1933,manifestiert	sich	die	personelle	Kontinuität	von	der	Weimarer	Republiküber	das	Dritte	Reich	bis	hinein	in	die	Nachkriegszeit	ineindrucksvoller	Weise	(Ellger-Rüttgardt	1988;	1998c,	68f.).	Lesemannwar	von	1949	bis	1967	Schriftleiter	der	Zeitschrift	für	Heilpädagogik,dem	publizistischen	Organ	des	Verbandes	Deutscher	Sonderschulen.Der	vds	ernannte	ihn	1959	zum	Ehrenvorsitzenden,	ein	Amt,	das	er	biszu	seinem	Tode	1973	innehatte.	Erst	spät	wurde	Lesemanns	Rollewährend	der	Nazizeit	öffentlich.	Er	hatte	sich	in	mehrerenVeröffentlichungen	für	die	Zwangssterilisation	von	Sonderschülernausgesprochen	und	schon	1932	für	die	Zusammenarbeit	mit	denNationalsozialisten	eingesetzt.	Der	Bundesausschuss	des	vds



distanzierte	sich	–	nach	zweijähriger	kontroverser	Debatte	in	denLandesverbänden	–	geräuschlos	und	vorsichtig	von	seinem	ehemaligenEhrenvorsitzenden	(Zeitschrift	für	Heilpädagogik	1986,	714–715).Lesemann	selbst	hat	in	seiner	ausführlichen	Autobiogra�ie	jeglicheAuseinandersetzung	mit	der	Nazi-Vergangenheit	vermieden	und	nurden	„Schmelztiegel	des	Krieges“	und	das	„Scheidewasser	derKriegsgefangenschaft“	auf	einer	Seite	erwähnt	(1969,	128).	DieSonderpädagogik	der	Nachkriegszeit	hat	–	wie	zunächst	nahezu	diegesamte	westdeutsche	Pädagogik,	im	Gegensatz	zur	DDR	–	diehistorische	Chance	der	Selbstprüfung	versäumt.
1.3 Empfehlungen der Kultusministerkonferenz

Die	Ständige	Konferenz	der	Kultusminister	der	Länder	in	derBundesrepublik	Deutschland	(KMK)	hat	zwischen	1960	und	1994	dreiregierungsamtliche	Texte	verfasst:	Das	„Gutachten	zur	Ordnung	desSonderschulwesens“	(1960),	die	„Empfehlung	zur	Ordnung	desSonderschulwesens“	(1972)	und	die	„Empfehlungen	zursonderpädagogischen	Förderung	in	den	Ländern	der	BundesrepublikDeutschland“	(1994).	Während	sich	die	beiden	erstenVeröffentlichungen	auf	das	Gebiet	der	westdeutschen	Bundesrepublikbeziehen,	gilt	der	letzte	Empfehlungstext	für	das	GesamtgebietDeutschlands.Bei	aller	Kritik	an	den	Beharrungstendenzen	der	KMK:	dieEmpfehlungen	in	drei	Jahrzehnten	spiegeln	getreu	den	tiefgreifendenWandel	von	der	Bestätigung	traditioneller	Organisationsformen	überihre	allmähliche	Ablösung	bis	hin	zu	fortschrittlichen	Optionen	wieder.Dabei	dürfen	die	Ein�lussgrößen	der	Beratung	in	der	KMK	zuwechselnden	Zeiten	nicht	übersehen	werden.	Maßgebend	für	dieRedaktion	war	jeweils	der	Arbeitskreis	Sonderschulen	imSchulausschuss	der	KMK.	Während	das	Gutachten	1960	in	fastabgeschlossener	Redaktion	des	Schulausschusses	lediglich	unternachheriger	Einholung	von	Stellungnahmen	der	Behindertenverbändezustande	kam,	verrät	die	Handschrift	der	Empfehlung	von	1972	dieFührungsrolle	des	Verbandes	Deutscher	Sonderschulen.	Der



Bundesvorsitzende	des	vds,	Bruno	Prändl,	war	die	gestaltende	Kraftdes	Arbeitskreises.	Zugleich	war	er	Ministerialrat	im	Kultusministeriumvon	Baden-Württemberg.	Dem	Arbeitskreis	gehörten	weitereLandesvorsitzende	des	vds	an.	Die	Publikation	der	Empfehlung	erfolgteim	Verlag	der	Zeitschrift	für	Heilpädagogik,	und	sie	wurde	als	Beiheft	9der	Zeitschrift	herausgegeben.	Erst	mit	den	Empfehlungen	von	1994dürfte	wieder	eine	gewisse	Unabhängigkeit	der	kultusministeriellenBildungspolitik	von	den	Professionsbestrebungen	der	Verbändeerreicht	worden	sein.Das	Gutachten	von	1960	hat	zunächst	den	Zweck,	die	in	deneinzelnen	Ländern	auseinanderdriftenden,	unterschiedlichenEntwicklungen	zu	koordinieren.	Dazu	werden	die	nunmehr	12Sonderschultypen	mit	einer	neuen	Klassi�ikation	versehen.	ZweiAspekte	sind	neu:	es	wird	betont,	dass	die	Sonderschulen	nicht	zu	einer„ungesunden	Absonderung“	von	der	Gemeinschaft	führen	dürften.Sodann	erfolgt	–	erstmalig,	immerhin	15	Jahre	nach	Kriegsende	–	eineDistanzierung	von	der	Zeit	des	Nationalsozialismus,	womit	dasdeutsche	Volk	eine	„geschichtliche	Schuld	abzutragen“	habe:„Das	Sonderschulwesen	hat	sich	in	den	Ländern	der	Bundesrepublik	unterschiedlichentwickelt.	Zwar	herrscht	über	die	den	einzelnen	Sonderschulen	gestellten	Aufgaben	und	überdie	heilpädagogischen	Methoden,	Mittel	und	Maßnahmen	weitgehende	Übereinstimmung,	aberin	den	rechtlichen	Grundlagen,	in	den	Bestimmungen	für	die	Aufnahme	der	Schüler,	in	demVerhältnis	der	Sonderschulen	zueinander	und	zu	den	allgemeinen	Schulen	und	in	denZuständigkeiten	weichen	die	Sonderschulen	der	Länder	zum	Teil	erheblich	voneinander	ab.	Esbesteht	infolgedessen	in	der	Öffentlichkeit,	aber	auch	in	der	Lehrerschaft	und	in	derSchulverwaltung	eine	weitgehende	Unsicherheit.	Darunter	leidet	das	Ansehen	derSonderschulen,	und	das	notwendige	Vertrauen	der	Eltern	zu	ihrer	Arbeit	wird	gemindert.Es	ist	deshalb	unumgänglich	notwendig,	Rahmenbestimmungen	für	das	Sonderschulwesen	inden	Ländern	zu	erlassen.	Sie	dürfen	sich	aber	nicht	darauf	beschränken,	die	in	den	Ländernentwickelten	Formen	einander	anzugleichen,	sie	müssen	vielmehr	auch	bestehendeUnzulänglichkeiten	überwinden	und	Raum	schaffen	für	eine	gesunde	Weiterentwicklung	derHeilerziehung	in	Deutschland.Das	Ansehen	der	Sonderschulen	in	der	Öffentlichkeit	muß	gehoben	werden.	Das	deutscheVolk	hat	gegenüber	den	Menschen,	die	durch	Leiden	oder	Gebrechen	benachteiligt	sind,	einegeschichtliche	Schuld	abzutragen.	Sie	dürfen	nicht	als	weniger	wertvoll	betrachtet	undbehandelt	werden.	Das	deutsche	Volk	muß	die	Aufgabe	wieder	ernst	nehmen,	allen	Kindernund	Jugendlichen,	die	die	allgemeinen	Schulen	nicht	mit	Erfolg	besuchen	können,	den	Weg	zueinem	sinnerfüllten	Leben	zu	bereiten.Diese	Aufgabe	wird	auch	durch	den	Wandel	der	Zeit	dringlich.	Die	fortschreitendeTechnisierung	bietet	immer	weniger	Möglichkeiten,	behinderte	Menschen	mit	unzureichenderAusbildung	sinnvoll	einzuordnen.Die	vorgelegten	Richtlinien	sollen	zeigen,	wie	das	Sonderschulwesen	den	Anforderungen	derZeit	gerecht	werden	kann.	Es	werden	keine	Fernziele	gesetzt.	Die	Richtlinien	enthalten	nur



solche	Vorschläge,	die	mindestens	schon	in	einem	Lande	verwirklicht	oder	geplant	sind.	Sieberücksichtigen	die	heutigen	Gegebenheiten	und	können	in	absehbarer	Zeit	durchgeführtwerden.Die	sofort	in	Angriff	zu	nehmende	und	überall	lösbare	Aufgabe	besteht	darin,	dienotwendigen	Sonderschulen	einzurichten	und	bereits	bestehende	besser	mitUnterrichtsräumen,	Lehr-	und	Lernmitteln	auszustatten,	den	Lehrern	eine	Ausbildung	zugeben,	die	den	modernen	heilpädagogischen	Anforderungen	genügt,	und	den	Jugendlichen	eineihnen	gemäße	Berufsausbildung	zu	ermöglichen.	Ferner	müssen	die	Bildungspläne	fürSonderschulen	nach	den	Forderungen	dieser	Richtlinien	überprüft	werden.Die	gesunde	Weiterentwicklung	des	Sonderschulwesens	setzt	voraus,	daß	dieEigenständigkeit	der	Arbeit	in	den	Sonderschulen	gewährleistet	wird	und	klareRechtsgrundlagen	geschaffen	werden.	Zwar	sind	die	Sonderschulen	–	mehr	als	die	allgemeinenSchulen	–	auf	eine	fruchtbareund	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	mit	Ärzten,	Gesundheits-und	Jugendämtern,	Körperschaften	und	Verbänden	der	Fürsorge	angewiesen.	Jedoch	muß	überAu�bau	und	Gliederung	der	Schulen,	über	Bildungsziel	und	Bildungsgang,	über	Einschulung	undUmschulung	ausschließlich	nach	heilpädagogischen	Gesichtspunkten	entschieden	werden.Schulaufsicht	und	Entscheidungen	über	alle	Sonderschulen	müssen	deshalb	bei	den	für	dasSchulwesen	verantwortlichen	Stellen	liegen.	Das	gilt	auch	für	die	Sonderschulen,	die	anderenSchulen	räumlich	angegliedert	oder	die	aus	sachlichen	oder	geschichtlichen	Gründen	in	Heimenoder	Anstalten	untergebracht	sind,	die	nicht	zum	Aufsichtsbereich	der	Schulbehörde	gehören.Nur	dann,	wenn	sich	die	Sonderschulen	aus	eigener	Aufgabenstellung	und	Sinngebungentfalten	können	und	wenn	ihnen	die	äußeren	Voraussetzungen	dazu	gegeben	werden,	sind	siein	der	Lage,	ihrem	Auftrag	gerecht	zu	werden.	Der	Ausbau	und	die	Förderung	derSonderschulen	befruchtet	aber	auch	die	Arbeit	in	den	allgemeinen	Schulen.	Die	in	denSonderschulen	entwickelten	Unterrichts-	und	Erziehungsmethoden,	-mittel	und	-formen	sindvielfach	von	den	allgemeinen	Schulen	übernommen	worden	und	haben	die	innere	und	äußereSchulreform	segensreich	beein�lußt.Die	Richtlinien	gehen	von	der	Überzeugung	aus,	daß	die	Sorge	um	die	Sonderschulen	eineP�licht	der	Allgemeinheit	darstellt.	Der	ernste	Wille	eines	Volkes,	die	Achtung	vor	derMenschenwürde	zum	Grundsatz	seiner	Lebensordnung	zu	erheben,	und	seine	Kulturhöhebeweisen	sich	auch	in	der	Sorge	um	diejenigen,	die	auf	die	Hilfe	ihrer	Mitmenschen	angewiesensind.Die	Förderung	des	Sonderschulwesens	ist	aber	auch	aus	wirtschaftlichen	Gründennotwendig.	Mittel,	die	heute	für	die	Sonderschulen	ausgegeben	werden,	werden	später	invielfacher	Höhe	bei	den	Ausgaben	für	Unterstützungen,	Gefängnisse	und	Heilanstalteneingespart.
Allgemeine RichtlinienSonderschulen	sind	in	ihrer	pädagogischen	Arbeit	eigenständige	Unterrichts-	undErziehungseinrichtungen	(Schulen,	Klassen	oder	Gruppen)	für	schulp�lichtige	Kinder	oderJugendliche,	deren	Gesamtperson	oder	deren	einzelne	Fähigkeiten	sich	wegen	körperlicher,seelischer	oder	geistiger	Behinderung	in	den	allgemeinen	Schulen	nicht	oder	nicht	mitgenügendem	Erfolg	entfalten	können	oderdie	durch	ihr	vermindertes	Leistungsvermögen	oder	ihr	gemeinschaftsstörendes	Verhalten	dieEntwicklung	ihrer	Mitschüler	erheblich	hemmen	oder	gefährden.Dort,	wo	aus	räumlichen	oder	örtlichen	Gründen	nur	eine	Klasse	oder	wenige	Klassen	fürSonderschüler	einzurichten	sind,	gelten	diese	Klassen,	wenn	sie	ihrem	Wesen	nach	nichtÜbergangsklassen	sind,	als	selbständige	Schulen.Mehrfach	behinderte	Kinder	besuchen	diejenige	Sonderschule,	in	der	sie	am	besten	betreutund	gefördert	werden	können.



Bezeichnung und Aufzählung der SonderschulenZu	den	Sonderschulen	gehörenBlindenschuleSehbehindertenschuleGehörlosenschuleSchwerhörigenschuleSprachheilschuleKörperbehindertenschuleKrankenschule	und	HausunterrichtHilfsschuleBeobachtungsschuleErziehungsschwierigenschuleGefängnisschule	(Schule	im	Jugendstrafvollzug)Sonderberufsschule	(als	eigene	Schule	oder	in	Verbindung	mit	anderen	Sonderschulen)
Allgemeine Unterrichts- und Erziehungsziele der SonderschulenDie	Sonderschulen	sollen	ihre	Kinder	und	Jugendlichen	entsprechend	ihren	Möglichkeiten	zuden	allgemeinen	Bildungs-	und	Erziehungszielen	führen,	die	für	alle	Schularten	gelten,	damitauch	sie	ihren	Lebenssinn	erfüllen	können.Besonderes	Anliegen	dieser	Schulen	ist	es,	den	Kindern	und	Jugendlichen	zu	helfen,	ihreeigenen	Unzulänglichkeiten	zu	erkennen,	sich	aber	dennoch	über	ihre	Fähigkeiten	und	Kräfteklar	zu	werden.	So	sollen	sie	Vertrauen	zu	sich	und	ihren	Leistungsmöglichkeiten	gewinnen.Um	zu	ihrem	Lebensziel	zu	kommen,	müssen	die	Kinder	und	Jugendlichen	ein	Bildungsguterwerben,	das	ihnen	den	Eintritt	in	die	Berufswelt	und	in	das	gesellschaftliche	und	geistigeLeben	entsprechend	ihren	Fähigkeiten	ermöglicht.Besondere	Bedeutung	ist	den	heilpädagogischen	Mitteln,	Methoden	und	Formen	und	einemständigen	und	zielstrebigen	Üben	der	behinderten	oder	gestörten	Funktionen	und	der	nocherhaltenen	Kräfte	zuzuweisen.Dabei	ist	stets	darauf	zu	achten,	daß	die	gesamte	Arbeit	in	den	Sonderschulen	durch	dieleibliche	und	seelische	Hilfe,	erziehliche	Betreuung	und	durch	das	Musische	und	Religiösegetragen	wird.Für	die	Sonderschulen	sind	Untersuchungs-,	Lehr-	und	Lernmittel	erforderlich,	die	denEigenarten	der	Schüler	und	den	besonderen	Methoden	angepaßt	sind	und	in	den	allgemeinenSchulen	nicht	zur	Verfügung	stehen.Es	gehört	mit	zu	den	Aufgaben	der	Sonderschulen,	ihre	Schüler	rechtzeitig	und	in	immerneuen	Versuchen	in	die	Umwelt	zu	führen.	Beständig	ist	darauf	zu	achten,	daß	die	Kinder	undJugendlichen	nicht	zu	einer	ungesunden	Absonderung	kommen,	die	sie	hindern	oder	unfähigmachen	würde,	später	den	Anschluß	an	das	Leben	zu	�inden.	Sofern	es	für	die	Erziehung	zurGemeinschaft	als	dienlich	erscheint,	ist	daher	die	Gemeinsamkeit	zwischen	Schülern	derSonderschulen	und	der	allgemeinen	Schule	zu	p�legen“	(Ständige	Konferenz	der	Kultusminister1960,	7	–	10).Die	Empfehlung	der	KMK	von	1972	leitete	keineswegs	eine	zweite	undneue	Phase	der	Bildungspolitik	ein.	Schon	die	mehrjährigeFertigungszeit	bedingte	eher	eine	Fortschreibung	des	Gutachtens	von1960.	Es	wird	weiterhin	auf	den	Ausbau	des	Sonderschulwesensgesetzt,	das	nach	der	Hochrechnung	der	Kultusminister	in	ländlichenGebieten	und	in	einigen	Fachrichtungen	noch	einen	erheblichen



Fehlbedarf	an	Sonderschulplätzen	aufweise.	Die	mitgeteiltenSchätzzahlen	von	Sonderschulbedürftigen	haben	die	normative	Kraftdes	Faktischen,	wenn	sie	epidemiologisch	Prozentanteile	vonBehinderten	festlegen,	nach	denen	sich	die	Schulbedarfsplanung	zurichten	habe.	Diese	pragmatische	Argumentation	entbehrt	wiederumjeder	weiterreichenden	bildungspolitischen	Planung.	Das	wird	anstrukturellen	Grundfragen	des	Schulwesens	besonders	deutlich.Immerhin	ist	die	Zeit	der	Bildungsreform	mit	einer	massiven	Kritik	anden	Selektionstendenzen	des	gegliederten	Schulwesens	im	Gange,	unddie	Sonderschule	als	vierte	vertikale	Säule	des	Bildungswesens	stehtfür	soziale	Aussonderungsmechanismen.	Das	Programm	derChancengleichheit	und	der	bewussten	sozialen	Mischung	heißtGesamtschule.	Hier	wird	der	technokratische	Pragmatismus	derKultusminister	besonders	augenfällig,	wenn	es	heißt:	„In	welchemUmfang	behinderte	Kinder	in	die	Gesamtschule	integriert	werdenkönnen,	welche	Behinderungsformen	sie	zu	erfassen	vermag,	wird	erstdie	Erfahrung	lehren“	(22).	Die	Empfehlung	von	1972	ist	ob	ihrerverspäteten	bildungspolitischen	Chancen	denn	auch	erheblicher	Kritikausgesetzt	gewesen	(Bleidick	1972b).Die	Empfehlung	ist	nach	allgemeinen	Richtlinien	und	Ausführungenzu	den	zehn	Sonderschultypen	aufgeteilt.	Nachstehend	werden	einigewesentliche	allgemeine	Passagen	wiedergegeben:
„Aufgabe der SonderschulenDie	Sonderschulen	sollen	das	Recht	des	behinderten	Menschen	auf	eine	seiner	Begabung	undEigenart	entsprechenden	Bildung	und	Erziehung	verwirklichen.	Sie	sind	Stätten	derHabilitation	und	Rehabilitation	in	Familie,	Wirtschaft	und	Gesellschaft.Eine	der	individuellen	Eigenart	der	Schüler	gemäße	Bildung	soll	sie	zu	sozialer	undberu�licher	Eingliederung	führen	und	ihnen	zu	einem	erfüllten	Leben	verhelfen.In	die	Sonderschule	werden	Kinder	und	Jugendliche	aufgenommen,	die	infolge	einerSchädigung	in	ihrer	Entwicklung	und	in	ihrem	Lernen	so	beeinträchtigt	sind,	daß	sie	in	denallgemeinen	Schulen	nicht	oder	nicht	ausreichend	gefördert	werden	können.Besondere	Aufgabe	der	Sonderschulen	ist	es,	den	Kindern	und	Jugendlichen	rechtzeitig	zuhelfen,	Vertrauen	zu	sich	und	ihren	Leistungsmöglichkeiten	zu	gewinnen.Lebenshilfe	ist	daher	ein	Grundprinzip	der	Sonderschule.	Sie	bestimmt	das	Klima	der	Schule,die	Grundsätze	des	Unterrichts	und	die	einzelnen	Hilfeleistungen	für	jeden	Schüler.Unerläßlich	sind	dabei	sonderpädagogische	Methoden,	Mittel	und	Maßnahmen,	bei	denendas	ständige,	zielstrebige	Üben	der	Funktionen,	die	behindert	oder	gestört	sind,	und	das	Übender	noch	erhaltenen	Kräfte	im	Vordergrund	steht.Da	der	Schüler	infolge	seiner	Behinderung	auch	in	seiner	Leistungsfähigkeit	begrenzt	ist,	undaußerdem	durch	besondere	therapeutische	Maßnahmen	in	seinen	Kräften	und	in	seiner	Zeit


